
TEIL A: PLANZEICHNUNG PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV
SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV1 & 2)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m
HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE 
ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,7

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
max. 10.000 qm

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IM GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHE, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTSZONE (15M) / SCHUTZSTREIFEN 20-KV-FREI-
LEITUNG 
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; HIER: 20-KV-FREILEITUNG 
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

V / M

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (V = VERMEIDUNGS- UND VERMINDERUNGS-
MASSNAHME; M = AUSGLEICHSMASSNAHME) 
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

WALDABSTAND GEM. § 14 LWALDG
(NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME)

ABGRENZUNG DES BEREICHS DER BEDINGTEN ZULÄSSIGKEIT

FAHRBAHNRAND DER LANDESSTRASSE 354 (L 354)

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundflächenzahl Grundfläche

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

 SONSTIGES SONDERGEBIET 
„PHOTOVOLTAIK“ (SOPV1 & 2)
GEM. § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freiflächen-Photovol-
taik-Anlage.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-
forderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, Zu-
fahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, Zäune, 
Wechselrichter, Speicher, Transformatoren, Über-
wachungskameras.

3. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

BEDINGTE ZULÄSSIGKEIT IM BEREICH DES
IM RAUMORDNUNGS- UND ZIELABWEICH-
UNGSVERFAHRENS  BEFINDLICHEN VERSOR-
GUNGSINFRASTRUKTUR-VORHABENS 
„WASSERSTOFFLEITUNG LEIDINGEN - 
DILLINGEN“ DER CREOS DEUTSCHLAND 
WASSERSTOFF GMBH GEM. § 9 ABS. 2 
BAUGB

Siehe Plan. 
Im Bereich des Sonstigen Sondergebietes 
„Photovoltaik“ 2 (SO PV2) sind die festgesetzten 
Nutzungen erst nach Erlass des Planfeststellungs-
beschlusses zum Versorgungsinfrastrukturvorhaben 
„Wasserstoffleitung Leidingen – Dillingen“ der Creos 
Deutschland Wasserstoff GmbH außerhalb der dann 
genehmigten Trasse und / oder unter Beachtung der 
einzuhaltenden Hinweise und Auflagen der Creos 
Deutschland Wasserstoff GmbH zum Schutz der 
Wasserstoffleitung zulässig. 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 3  m zulässig. Alle sonstigen Anlagen und 
Nebenanlagen (z.B. Trafogebäude) dürfen eine Höhe 
von 3,5 m nicht überschreiten. Anlagen für den Blitz-
schutz und Kameramasten zur Überwachung des Ge-
ländes dürfen eine Höhe von max. 6,5 m aufweisen. 
Unterer Bezugspunkt ist die natürliche Geländeober-
kante.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird für die Modulfläche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,7 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet.

Die maximal versiegelbare Grundfläche (tatsächliche 
Bodenversiegelung durch Rammpfosten der Unter-
gestelle, Wechselrichter, Transformatoren, Übergabe-
station, Zaunpfosten u.ä.) darf insgesamt maximal 
10.000 qm betragen.

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubare Grundstücksfläche wird im Plan mit-
tels Baugrenzen festgesetzt. Die PV-Modultische sind 
innerhalb der im Plan definierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche dür-
fen außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche alle zur Entwässe-
rung des Plan gebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen, 
Wechselrichter und Kameramasten dürfen auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche er-
richtet werden. 

5. FLÄCHE, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTSZONE 
(15M) / SCHUTZSTREIFEN 
20-KV-FREILEITUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichnete Zone wird gem.  
§ 24 StrG nachrichtlich übernommen und als Fläche, 
die von der Bebauung freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar ist, festgesetzt. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Ju-
li 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. 
I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. 
März 2022 (Amtsbl. I S. 648).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 
(Amtsbl. I S. 204).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 173 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Oktober 1977 (Amtsbl. I S. 1009), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 161 des Gesetzes vom 8. De-
zember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

• Saarländisches Straßengesetz (StrG), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1977 
(Amtsbl. I S. 969), zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

Altlasten

• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes 
für Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

Bodenschutz

• Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Oberboden, der bei der Errichtung und Ände-
rung baulicher Anlagen sowie Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist gem. § 202 BauGB in 
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Bei den Bodenarbeiten 
sind die Anforderungen der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, 
der DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“ sowie der DIN 19731 „Verwer-
tung von Bodenmaterial“ einzuhalten. Insbesondere wird eine bodenkundliche Baubegleitung empfohlen.

Denkmalschutz

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen (siehe ergänzend hierzu nachricht-
liche Übernahme).

Hochwasserschutz / Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Energis-Netzgesellschaft mbH

• Um den Mast muss ein Arbeitsbereich mit einem Radius von 4 m freigehalten werden.

• Bei der Planung der PV-Module ist der nach DIN VDE 0210 vorgeschriebene Sicherheits-abstand zwischen 
dem nächstgelegenen Bauwerksteil und den spannungsführenden Teilen einer Hochspannungsfreileitung 
jederzeit zu beachten. Dies gilt im gleichen Sinne auch für geplante Veränderungen des Geländeniveaus, d. 
h. Aufschüttungen und Abgrabungen, im Bereich des Leitungsschutzstreifens. Die dementsprechenden Pla-
nungen sind der Energis-Netzgesellschaft mbH ausnahmslos im Vorfeld zu einer Stellungnahme vorzulegen.

• Um elektrische Aufladungen zu vermeiden, sind alle an der Photovoltaikanlage befindlichen metallenen 
Objekte in einen umfassenden Potentialausgleich entsprechend DIN VDE 0100 Teil 410/540 und DIN VDE 
0185 (vgl. auch ENV 61024-1) einzubeziehen. Es wird davon ausgegangen, dass die komplette Trägerkons-
truktion einschl. Rahmen etc. in einen umfassenden Potentialausgleich einbezogen und ausreichend ge-
erdet wird. Anfallende Kosten für notwendig werdende Schutzmaßnahmen gehen zu Lasten des Bauherrn.

• Sofern der geplante Solarpark durch eine Zaunanlage eingefriedet werden soll, ist die Zugänglichkeit des v. 
g. Maststandortes durch ein befahrbares Tor, ggf. mit einer Doppelschließung, sicherzustellen.

• Im Rahmen der Errichtung der geplanten PV-Anlagen ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Baumaschi-
nen, wie z. B. Betonpumpen, Mobilkräne o. ä., aufgrund der Bauart und des gewählten Standortes den 
Sicherheitsbereich von 3,0 m um die aktiven Teile der Freileitung zu keinem Zeitpunkt - auch nicht unbe-
absichtigt - unterschreiten können.

• Die Leitungsbetreiberin haftet nur für Schäden, die unmittelbar durch ihre Anlage verursacht werden. Mit-
telbare Schäden, wie z. B. Eisabwurf, Vogelschlag o. ä., gehen zu Lasten des Betreibers der PV-Anlage.

• Eventuelle Mindererträge bei der Menge des erzeugten Stromes, die auf eine Beschattung der PVAnlage 
durch die vorhandene Freileitung und/oder auf den Kot der auf den Leiterseilen sitzenden Vögel zurückzu-
führen wäre, sind ausdrücklich nicht durch den Leitungsbetreiber zu vertreten.

• Entsprechende Einweisungspläne der Versorgungsleitungen können über die Planauskunft, Organisations-
einheit Netzdokumentation, zur Verfügung gestellt werden. Unter folgender Adresse sind die Einweisungs-
pläne anzufordern: leitungsauskunft@energis-netzgesellschaft.de.

• Neuanschlüsse und Leistungsbezugsänderungen von Netzanschlüssen sind vom Bauherrn/Netzanschluss-
nehmer der Organisationseinheit Anschlusswesen unter anfrage@energis-netzgesellschaft.de, frühzeitig an-
zuzeigen.

• Zur Festlegung eines geeigneten Netzanschlusspunktes für die Einspeiseleistung der geplanten 
Photovoltaikanlage ist die Energis-Netzgesellschaft mbH in die Planungen des Anlagenerrichters mit einzu-
binden.

Kampfmittel

• Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfun-
den. Dies ist im Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder 
eine Klärung durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizuführen.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Gemeinde Wallerfan-
gen möglich.

HINWEISE

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Gemeinderat der Gemeinde Wallerfangen hat 

am __.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Lei-
dingen” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Wallerfangen, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Wallerfangen hat 
in seiner Sitzung am __.__.____ die Anpassung 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Solarpark Leidingen“ beschlossen (1 Abs. 3 
BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB ).

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Wallerfangen hat 
in seiner Sitzung am __.__.____ die Anpassung 
des Geltungsbereiches beschlossen, den Entwurf 
gebilligt und die Veröffentlichung des Bebauungs-
planes „Solarpark Leidingen” im Internet beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B) und 
der Begründung sowie dem Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der Veröffentlichung im Internet / Ausle-
gung gingen seitens der Öffentlichkeit, Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie der Nachbargemeinden Anregungen und Stel-
lungnahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den Ge-
meinderat am __.__.____. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 
BauGB).

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebau-
ungsplan „Solarpark Leidingen” als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan 
besteht aus der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil 
(Teil B) und der Begründung sowie dem 
Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan „Solarpark Leidingen” wird 
hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Wallerfangen, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 12 
Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Solarpark Leidingen“, bestehend aus der 
Planzeich nung (Teil A), dem Textteil (Teil B), der Be-
gründung und dem Umweltbericht sowie der zu-
sammenfassenden Erklärung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Wallerfangen, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der 
Gemeinde Wallerfangen 
Fabrikplatz 
66798 Wallerfangen

Stand der Planung: 16.11.2023
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email: info@kernplan.de
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Stand Katastergrundlage: 22.08.2022

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der 
digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass 
die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

Naturpark

• Das Plangebiet liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 01.03.2007 festgesetzten „Naturpark 
Saar-Hunsrück“. 

Schutzabstand Wald

• Für bauliche Nebenanlagen (Gebäude) gilt § 14 Abs. 3 LWaldG.

Denkmalschutz

• Dicht nordöstlich des Planungsgebietes sind für das Flurstück 173/1 zwei Fundmeldungen registriert. Es 
handelt sich um römerzeitliche Siedlungsreste (BDS=Ber. Staatl. Denkmalpfl. Saarland 15, 1968, 59 und 21, 
1974, 23) bzw. eine wohl spätrömische bronzene Riemenzunge (Ortsakte, Februar 1988). Beide registrierte 
Stellen liegen etwa 80 m auseinander und dürften zur selben Fundstelle gehören. Sie sind nur 50 m bzw. 60 
m von der Planungsfläche entfernt. Hinzu kommen zwei Bruchstücke von Silexklingen (BDS 15, 1968, 59), 
die ins Neolithikum gehören dürften. Sie stammen aus „der näheren Umgebung“ der 1968 publizierten römi-
schen Fundstelle, möglicherweise also sogar direkt aus dem Planungsgebiet. In denselben Kontext könnte 
eine Silex-Pfeilspitze gehören, die bei r. 2545700, h. 5463750 aufgelesen wurde (knapp 300 m östlich der 
Planungsfläche; BDS 21, 1974, 22).

• Es besteht der Verdacht, dass sich der römerzeitliche und / oder der steinzeitliche Fundplatz nach Westen 
in das Planungsgebiet hinein erstrecken könnten. Dieser Verdacht betrifft primär den nördlichen Teil der 
Planungsfläche.

• Deshalb sind sämtliche Erdarbeiten (unter diesen Begriff fallen auch Rammungen und Schürfen zur 
Kampfmittelbeseitigung) in der Planungsfläche genehmigungspflichtig gemäß § 8 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 10 SDSchG. Für alle Bauwerke, für deren Errichtung eine Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung 
einschließende oder ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich ist, ist das Einvernehmen mit dem 
Landesdenkmalamt herzustellen (§ 10 Abs. 5 SDSchG), wobei davon auszugehen ist, dass das Einvernehmen 
nur dann hergestellt werden kann, wenn vor Beginn der Erdarbeiten eine geophysikalische Untersuchung so-
wie präventiv Ausgrabungen unter Leitung eines Archäologen / einer Archäologin durchgeführt werden. Diese 
umfassen zunächst Sondierungen zur Denkmalerkenntnis und, sofern nach Rechtsgutabwägung erforderlich, 
auch nachfolgende, großflächige Ausgrabungen, deren Kosten einschließlich der Kosten für die konservato-
rische Sicherung und Dokumentation der Funde und Befunde der Veranlasser gem. § 16 Abs. 5 SDSchG im 
Rahmen des Zumutbaren zu tragen hat.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO)
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig. Die Abstandsvor-
gaben gem. Landesstraßengesetz zur Fahrbahn der L 354 sind zu beachten. Die Zaunanlage um die Photovol-
taik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durchlässig ist. Auf Sockelmauern sollte aus 
Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich verzichtet werden. Die Zaununterkante muss mindestens 15 cm über 
der Geländeoberfläche liegen.
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, sollte die 
Zaunanlage in gedeckten grünen, grauen oder silbernen Farbtönen gehalten werden.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO)

Nutzungsart
SOPV1

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 10.000 qm 

(gesamt)

Die deckungsgleich mit dem 5 m breiten Schutzstrei-
fen, beidseits, entlang der Trassenachse der 20-kV-
Freileitung liegende Fläche ist mit Leitungsrechten 
zugunsten der Energis-Netzgesellschaft mbH zu belas-
ten. Die im Bebauungsplan dargestellte Versorgungs-
leitung kann Abweichungen gegenüber dem tatsäch-
lichen Bestand aufweisen. Die tatsächliche Lage und 
somit auch das Leitungsrecht ergeben sich allein aus 
der Örtlichkeit.

6. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
 ZWECKBESTIMMUNG, HIER: 

FELDWIRTSCHAFTSWEG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

7.  OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; 
HIER: 20-KV-FREILEITUNG 

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.

8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

V 1: Schutz eventueller Bodenbrüter
Das Aufstellen der Module hat außerhalb der Brutzeit 
der Feldlerche ab September zu erfolgen.

V 2: Gehölzschutz
Die an den Geltungsbereich angrenzenden Gehölze 
sind während der Bauarbeiten vor Schäden zu schüt-
zen. Ggfs. sind geeignete Baumschutzmaßnahmen 
(Bauzaun, Rückschnitt, ggfs. Stammschutz) auszufüh-
ren. Die DIN 18 920, RAS-LP 4 und ZTV-Baumpflege 
(insb. Pkt. 3.5) der FLL sind zu beachten.

V 3: Boden- und Grundwasserschutz
Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist auf 
einen sparsamen, schonenden und fachgerechten Um-
gang mit Boden zu achten. Oberboden, der bei der Er-
richtung und Änderung baulicher Anlagen sowie Ver-
änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist 
gem. § 202 BauGB in einem nutzbaren Zustand zu er-
halten. Bei den Bodenarbeiten sind die Anforderungen 
der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durch-
führung von Bauvorhaben“, der DIN 18915 „Vegeta-
tionstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“ so-
wie der DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ 
einzuhalten.

Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in das 
Grundwasser sind die einschlägigen Schutzmaßnah-
men gemäß dem Stand der Technik umzusetzen. Be-
tankungen und die Lagerung von Kraftstoffen, Hyd-
raulik- und Mineralölen sind nur auf befestigten und 
gegenüber dem Untergrund abgedichteten Flächen in 
dafür zugelassenen Behältnissen erlaubt.

V 4: Minimierung der Versiegelungsgrades
Die geplanten Erschließungswege sind mit versicke-
rungsfähigen Belägen (nach Möglichkeit als Erdwege 
oder Schotterrasenfläche) anzulegen. 

V 5: Ökologische Baubetreuung
Zu Beginn und während der Ausführung der Baumaß-
nahme ist eine ökologische Baubetreuung durchzu-
führen. 

M 1: Naturnahe Grünlandeinsaat und extensive Be-
wirtschaftung des Sondergebietes
Die Solarparkfläche ist zukünftig als Grünland zu be-
wirtschaften bzw. durch 1-2-schürige Mahd freizuhal-
ten. Hierzu wird die bestehende Ackerfläche zwischen 
den Modulreihen mit zertifiziertem Regiosaatgut (Pro-
duktions-raum 6: südwestdeutsches Berg- und Hügel-
land mit Oberrheingraben gem. VWW-Zertifizierung) 
eingesät. 

Unterhalb der Modultische hat eine Vegetationsent-
wicklung durch Selbstbegrünung zu erfolgen.

Sofern es zu Bodenverdichtungen durch den Bau-
stellenverkehr gekommen ist, ist die Fläche vor der 
Ansaat zu lockern und anschließend einzueggen. Das 
Saatgut ist oberflächig aufzubringen und anzuwalzen. 
Empfohlen wird eine Ansaatdichte von 3-5 g/m². Die 
Fläche ist ein- bis zweimal jährlich zu mähen. Bei je-
der Mahd ist ein Mindestabstand von 15 cm zwischen 
Boden und Mähwerk einzuhalten. Die Mahd hat frü-
hestens ab dem 15. Juni zu erfolgen, damit die Wie-
senfläche für möglichst viele Tiere und Pflanzen als Le-
bensraum nutzbar ist. Das Mahdgut ist von der Fläche 
zu entfernen. Alternativ zur Mahd ist auch eine exten-
sive Beweidung durch Schafe möglich, die allerdings 
erst im 2. Jahr nach der Einsaat beginnen darf.

Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist 
unzulässig.

9. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zu-
lässig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. 
Nach Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jah-
ren einschließlich aller Nebeneinrichtungen und Fun-
damente zurückzubauen. Ein Repowering der An-
lage gilt nicht als Betriebsende und bleibt von der 
Rückbauverpflichtung unberührt. Als Folgenutzung 
wird eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

10. GRENZE DER RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHE
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Nutzungsart
SOPV2

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 10.000 qm 

(gesamt)

Nutzungsart
SOPV1

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 10.000 qm 

(gesamt)

Nutzungsart
SOPV1

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 10.000 qm 

(gesamt)


